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Eheverbot
Gebt die Abstimmung frei!
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Eheverbot

Gebt die Abstimmung frei!

Durch die uneinigkeit der Regierungsparteien sPÖ und ÖVP drohen das Ehe- und 
Adoptionsverbot um weitere lange fünf Jahre verlängert zu werden. Das Rechtskomitee 
LAMBDA (RKL), Österreichs Bürgerrechtsorganisation für homo- und bisexuelle sowie 
transidente Frauen und Männer,  fordert daher eine freie Abstimmung im Nationalrat.

 Ü Das national-konservative Lager 
aus ÖVP, FPÖ und BZÖ errang bei der 
Wahl 2008 106 Sitze, also eine satte 
Mehrheit im 183 Sitze zählenden Natio-
nalrat (ÖVP: 51, FPÖ: 34, BZÖ: 21). 
Diese drei Parteien formierten auch das 
homophobe Lager. Von der kurzen 
Phase der VP-Obmannschaft Josef 
Prölls abgesehen (der wir die Eingetra-
gene Partnerschaft verdanken) haben 
sich diese drei Parteien stets gegen 
gleiche Rechte für Lesben, Schwule und 
Bisexuelle gestellt und alle entsprech-

enden (parlamentarischen) Initiativen 
niedergestimmt. FPÖ und BZÖ (letzte-
res mit der einzigen wiewohl fulminan-
ten Ausnahme des Abgeordneten 
Gerald Grosz) haben sogar trotz des 
Urteils der Großen Kammer des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte (Fall X ua gegen Österreich 
2013) gegen die Gleichstellung bei der 
Stiefkindadoption gestimmt und damit 
bewusst für eine fortgesetzte Verletz-
ung der Europäischen Menschenrechts-
konvention. 

Aus der satten homophoben Mehrheit 
von 106 Sitzen wurde durch die Wahl 
2013 eine Minderheit von nur mehr 87 
Sitzen (ÖVP: 47, FPÖ: 40). Erstmals seit 
1994 (der kurzen Phase zwischen der 
Abspaltung des LIF von der FPÖ bis zur 
Wahl 1994) haben wir nun im National-
rat eine Mehrheit nicht-homophober 
Parteien (SPÖ: 52, Grüne: 24, Stronach: 
11, NEOS: 9). SPÖ und Grüne unterstüt-
zen seit langem vollinhaltlich die wich-
tigsten Forderungen LesBiSchwuler 
Gleichberechtigung (Zivilehe, Gleichstel-
lung von Regenbogenfamilien und Dis-
kriminierungsschutz auch außerhalb 
des Arbeitsplatzes). Die NEOS tun das 
ebenfalls. Und Frank Stronach hat sich 
wiederholt klar für die (bspw in Kanada 
2005 erfolgte) Aufhebung des Ehever-
bots für gleichgeschlechtliche Paare aus-
gesprochen und das Team Stronach 
auch in seiner offiziellen Beantwortung 
der RKL-Wahlumfrage betont, dass es 
im Sinne der Verwaltungsvereinfachung 
und der Abschaffung sinnloser und 
überflüssiger Gesetze und Regelungen 
„nur noch eine Partnerschaft mit allen 
rechtlichen Konsequenzen vor dem 

Gesetz“ geben könne, und sich zudem 
gegenüber der Gleichstellung von 
Regenbogenfamilien offen gezeigt.

RKL fordert freie Abstimmung  
ohne Koalitionszwang

Abgesehen von der Möglichkeit, dass 
eine oder mehrere dieser vier Parteien, 
die LGBT-Freundlichkeit bewiesen oder 
zumindest bekundet haben, in den 
kommenden fünf Jahren wortbrüchig 
werden (ihre Versprechungen im Detail 
finden sich im Wahlspecial des RKL auf  
http://www.rklambda.at/News/nrw2013/
nrw2013.htm), kann somit die Umsetz-
ung der Gleichberechtigung nur daran 
scheitern, dass sich eine (oder auch 
mehrere) dieser Parteien in eine Koali-
tion mit einer der beiden homophoben 
Parteien begeben und sich in dieser 
Koalition so aneinander schmieden, wie 
dies SPÖ und ÖVP bisher stets getan 
haben. Diese Aneinanderkettung ist von 
einer rot-schwarzen Koalition auf die 
nächste immer stärker geworden. 
Zuletzt durften die Koalitionspartner im 
Parlament nicht nur einander nicht 
überstimmen sondern nicht einmal 
mehr eigenständige Gesetzesanträge 
einbringen. In den 90ern beispielsweise 
hatte die SPÖ noch in jeder Legislatur-
periode Anträge auf Aufhebung der 
homophoben Sonderstrafgesetze einge-
bracht. Das war während der letzten 
Koalition (2008-2013) nicht mehr mög-
lich, hatte sich die SPÖ doch verpflich-
tet, nur mehr solche Gesetzesvorschläge 
einzubringen, die zuvor von der ÖVP 
genehmigt wurden …

Wir vom Rechtskomitee LAMBDA (RKL) 
appellieren daher an alle sechs Parteien, 
insbesondere an die vier nicht-homo-
phoben, trotz Koalitionsbildungen und –
bindungen, über Themen LesBiSchwu-
ler Gleichberechtigung – wie 1996 über 
die damaligen homophoben Sonderstraf-
gesetze – eine freie Abstimmung zuzu-
lassen Die Menschenrechte von LGBT,s 
sollten kein Objekt von Koalitionsspiel-
chen sein. Erst recht nicht, als nach 
dieser Wahl nicht mehr nur eine Mehr-
heit der Bevölkerung sondern erstmals 
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NEOS-Chef Strolz mit RKL-Delegation

Team-Stronach-Klobobfrau  
Nachbaur mit RKL-Delegation

LGBT-Roundtable mit Familien-,  
Innen- und Justizminister

SP-Klub-
obmann 
Schieder
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auch eine Mehrheit im Parlament die 
Verwirklichung dieser Menschenrechte 
befürwortet.

Nachdem am Wahlabend allseits bekun-
det wurde, dass es so wie bisher (in der 
rot/schwarzen Koalition) nicht weiterge-
hen könne und „etwas völlig Neues“ her-
müsse, sollte das ja möglich sein. Das 
RKL hat daher entsprechende Überzeug-
ungsarbeit gestartet.

NEOs & Ts für freie Abstimmung,  
sP & VP prüfen
Am 1. April hat NEOS-Chef Matthias 
Strolz und am 9. April Team-Stronach-
Klubobfrau Kathrin Nachbaur eine Dele-
gation des RKL empfangen. Strolz ver-
sicherte, dass die NEOS alle unsere 
Forderungen unterstützen und verlangte 
ebenfalls eine freie Abstimmung. Nach-
baur meinte, trotz des Wahlversprechens 
seien die Meinungen in ihrem Klub noch 
geteilt. Sie selbst müsse sich noch eine 
endgültige Meinung bilden. Die vom 
Rechtskomitee LAMBDA (RKL) vorge-
brachten Argumente seien aber sehr 
beachtlich. Jedenfalls unterstütze sie die 

Forderung nach einer freien Abstimmung 
und werde sie ihren Abgeordneten keine 
Linie vorgeben. Jede/r Team Stronach 
Abgeordnete/r werde frei von Klubzwang 
über diese Frage abstimmen können.

Am 8. April haben Familienministerin 
Karmasin, Innenministerin Mikl-Leitner 
und Justizminister Brandstetter das RKL 
und andere LGBT-Verbände zu einem 
Roundtable geladen, um die Beseitigung 
von Diskriminierungen zu diskutieren. 
Die drei ÖVP-Minister haben uns dabei 
nicht nur die Öffnung der Standesämter 
für EP-Schließungen noch vor dem 
Sommer versprochen sondern sich auch 
gegenüber der Forderung nach einer 
freien Abstimmung offen gezeigt. Sie 
fanden diese Idee des RKL interessant 
und sagten zu, diese näher zu prüfen.

Am 21. Mai schließlich hat uns SPÖ-Klub-
obmann Andreas Schieder empfangen, der 
uns der vollen Unterstützung der SPÖ für 
unsere Anliegen versichert und ebenfalls 
eine freie Abstimmung nicht abgelehnt 
sondern eine nähere Prüfung zugesagt hat. 

Wir bleiben dran.  

RKL Rechtsberatung
durch qualifizierte JuristInnen

jeden Donnerstag
19.00-20.00

in Kooperation mit und in der 
Beratungsstelle COuRAGE, 

Windmühlg. 15/1/7, 1060 Wien
Voranmeldung: 01/585 69 66
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Maxingstraße
22-24/4/9 
A-1130 Wien

www.graupner.at 
E-Mail: hg@graupner.at

Dr. Helmut 
Graupner
 Rechtsanwalt, Verteidiger in Strafsachen 

Präsident Rechtskomitee LAMBDA, Co-Präsident der Österr. 
Gesellschaft für Sexualforschung (ÖGS), Vice-President for Europe 
der International Lesbian and Gay Law Association (ILGLaw), Co-
Coordinator der European Commission on Sexual Orientation Law 
(ECSOL), Member of the World Association for Sexual Health (WAS).  

In Kooperation mit Kanzleien in Amsterdam–Berlin–Bogotá–Genf–Jerusalem 
Kapstadt–London–Paris–Stockholm–Sydney–Toronto–Vancouver

HG Telefon/Fax 
+43(1) 876 6112 
Mobiltelefon +43 
(0)676/309 47 37 

Rechtliche 
Anerkennung 
gleichgeschlecht- 
licher Partner- 
schaften in Europa:

Westeuropäischer 
Standard ist die  
„Ehe für Alle“  
(gelbe Farbe)

 
 
Österreich muss  
Malta werden!
Nun hat auch noch das tiefkatholi-
sche Malta, wo erst vor drei Jahren 
die Ehescheidung ermöglicht wurde, 
Österreich überholt. 

Ü Eingetragene Partnerschaft ohne 
Sonderregeln und Diskriminierungsverbot 
in der Verfassung. Das Rechtskomitee 
LAMBDA (RKL), Österreichs Bürgerrechts-
organisation für homo- und bisexuelle sowie  

 
 
 
transidente Frauen und Männer, appelliert  
an die Politik, endlich der Bevölkerung zu 
folgen und gleiches Recht zu schaffen.
Ohne Gegenstimmen hat am 14. April das 
maltesische Parlament eingetragene Part-
nerschaften beschlossen. Für hetero- und 
homosexuelle Paare und ohne Unterschiede 
zur Zivilehe. Inklusive der gemeinsamen 
Adoption von Kindern. Im Ausland geschlos-
sene Ehen (auch zwischen maltesischen 
Staatsbürgern) werden in Malta als Ehen 
(nicht als eingetragene Partnerschaften) 
anerkannt.  Zudem wurde, auf Antrag der 
konservativen Opposition, in die Verfassung 
ein Verbot der Diskriminierung auf Grund 
sexueller Orientierung aufgenommen. 

G L E I C H s T E L L u N G
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Kein Pflegekind für 
lesbisches Paar aus NÖ 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat 
den Ausschluss gleichgeschlecht-
licher Paare von der Pflege-
elternschaft im Bundesland 
Niederösterreich bestätigt. 

Ü Das Frauenpaar hätte kein 
Recht, sich gegen die Diskriminier-
ung auf Grund ihrer sexuellen Orien-
tierung zu beschweren. Das Rechts-
komitee LAMBDA (RKL), Österreichs 
Bürgerrechtsorganisation für homo- 
und bisexuelle sowie transidente 
Frauen und Männer, ist empört darü-
ber, dass den Frauen sogar das Recht 
verwehrt wird, sich gegen ihre Diskri-
minierung zu beschweren und bringt 
den Fall vor den Europäischen Men-
schenrechtsgerichtshof. 
 
Was in allen anderen Bundesländern 
möglich ist, wird in Niederösterreich 
verboten. Ein lesbisches Paar wird 
von vornherein von jeder Pflegeeltern-
schaft ausgeschlossen. Die beiden 
Frauen haben, mit Unterstützung des 
Rechtskomitees LAMBDA (RKL), den 
Weg zu den Höchstgerichten beschrit-
ten. Sie haben im September 2010 bei 
der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten 
die Aufnahme in die Vormerkliste für 
Pflegekinder beantragt.

sozialpädagogin & Kinder-
krankenschwester des Landes Nö

Der Antrag wurde abgelehnt mit der 
Begründung, dass die beiden nicht 
gemeinsam biologische Eltern eine 
Kindes sein könnten. Ihre Eignung 
wurde nicht geprüft, weil sie als 
homosexuelles Paar von vornherein 
ausgesiebt werden. Dabei ist die eine 
diplomierte Sozialpädagogin in der 
Kinder- und Jugendarbeit; die andere 
arbeitet seit über 15 Jahren als diplo-
mierte Gesundheits- und Kinderkran-

kenschwester, angestellt beim Land 
Niederösterreich!

Landesregierung: „Vater ist der 
erste Mann im Leben einer Frau“

Dennoch hat die Nö Landesregierung 
ihre Berufung zurückgewiesen. Be-
gründung: die Frauen hätten kein 
Recht gegen die Verweigerung der Auf-
nahme in die Vormerkliste zu berufen. 
Die Aufnahme in die Vormerkliste ist 
Voraussetzung für die Zuteilung eines 
Pflegekindes. In den Verfahren vor 
dem Verfassungs- und dem Verwalt-
ungsgerichtshof hat sich die Landesre-
gierung gar zu der Behauptung verstie-
gen, dass „Töchter zu einem großen 
Teil ihr Selbstbild als Frau über den 
Vater beziehen“, er sei „der erste 
Mann in ihrem Leben, der ihnen das 
Gefühl gibt, wichtig zu sein … oder ihr 
vermittelt unwichtig zu sein“ …

Der Verfassungsgerichtshof lehnte 
2010 die Behandlung der Beschwerde 
ab (VfGH 22.11.2012, B 1038/11, B 
1187/11). Trotz des Stiefkindurteils 
des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (X et al. v Austria 
2013) und der mittlerweile eröffneten 
Stiefkindadoption für gleichge-
schlechtliche Paare, und trotz der 
Aufhebung des Samenspendeverbots 
für lesbische Paare durch den Verfas-
sungsgerichtshof (VfGH 10.12.2013, 
G 16/13, 44/13) hat nun der Verwalt-
ungsgerichtshof die Entscheidung der 
niederösterreichischen Landesregier-
ung bestätigt (VwGH 02.04.2014, 
2011/11/0173). 
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Das RKL Kuratorium
Ü Univ.-Prof. Dr. Josef Christian Aigner, Institut 
für Psychosoziale Intervention u. Kommunika-
tionsforschung (PsyKo), Univ. Innsbruck; Ü Abg. 
 z. NR a.D. Mag. Thomas Barmüller, Lib. Forum; 
Ü NRAbg. Petra Bayr, SPÖ; Ü Univ.-Prof. Dr. 
Nikolaus Benke, Legal Gender Studies, Univ. 
Wien; Ü LAbg. a.D. Univ. Prof. Dr. Christian 
Brünner, Prof. für Staats- u. Verwaltungsrecht, 
Univ. Graz Ü Dr. Erik Buxbaum, Generaldir. f.d. 
öff. Sicherheit; Ü BM a.D. NR Abg. Dr. Caspar 
Einem, SPÖ; Ü Univ.-Prof. Dr. Max Friedrich, 
Vorstand der Univ.-Klinik für Neuropsychiatrie 
d. Kindes- u. Jugendalters, AKH Wien; Ü Univ.-
Prof. Dr. Bernd Christian Funk, Inst. für Staats- 
und Verwaltungsrecht, Univ. Wien; stv. Vors. 
Menschenrechtsbeirat BMI Ü Mag. Karin Gast-
inger, BM für Justiz a.D.; Ü Dr. Marion Gebhart, 
Kinder- u. Jugendanwältin d. Stadt Wien a.D.;  
Ü NRAbg. a. D. Gerald Grosz, BZÖ; Ü Dr. Alfred 
Gusenbauer, Alt-Bundeskanzler; Ü BM a.D. Dr. 
Hilde Hawlicek, SPÖ; Ü Dr. Barbara Helige, Vor-
malige Präs. Richtervereinigung; Ü Michael 
Heltau, Kammerschauspieler Ü NRAbg. Dr. Elisa-
beth Hlavac, SPÖ; Ü Dr. Lilian Hofmeister, 
Expertin für Menschenrechte u. Genderfragen; 
Ü aoUniv.-Prof. Dr. Elisabeth Holzleithner, Legal 
Gender Studies, Univ. Wien Ü Dr. Judith Huterer, 
Präs. d. Öst. Aids-Komitees;  Ü Hon.-Prof. Dr. 
udo Jesionek, vorm. Präs. Jugendgerichtshof, 
Präs. Weißer Ring; Ü Gery Keszler, Life-Ball 
Organisator; Ü Abg. z. NR a.D. Dr. Volker Kier, 
Liberales Forum; Ü Univ.-Prof. Dr. Christian 
Köck; Ü Dir. Dr. Franz Kronsteiner, Vorm.
Vorstandsvorsitzender D.A.S. Österr.; Ü Univ.-
Prof. DDr. Heinz Mayer, Dekan Rechtswiss. 
Fakultät Univ. Wien; Ü Prof. Dr. Roland Miklau, 
Sektionschef BMJ iR  Ü Dr. Michael Neider, 
Sektionschef BMJ iR Ü Univ.-Prof. Dr. Manfred 
Nowak, Ludwig-Boltzmann-Inst. für Menschen-
rechte, UN-Sonderberichterstatter; Ü Mag. 
Heinz Patzelt, Generalsekr., Amnesty Int. 
Österreich;  Ü Univ.-Prof. Mag. Dr. Rotraud A. 
Perner, Sexualwissenschafterin; Ü LAbg. Dr. 
Madeleine Petrovic, Die Grünen; Ü Univ.- Doz. 
Dr. Arno Pilgram, Institut für Rechts- u. Krimi-
nalsoziologie, Univ. Wien; Ü DSA Monika 
Pinterits, Kinder- u. Jugendanwältin d. Stadt 
Wien; Ü BM a. D. Mag.a Barbara Prammer, 
Präsident des Nationalrates;  Ü Dr. Elisabeth 
Rech, Vizepräs. Rechtsanwaltskammer Wien;  
Ü Dr. Anton schmid, Kinder- u. Jugendanwalt d. 
Stadt Wien; Ü BRAbg. Marco schreuder, Die Grü-
nen; Ü NRAbg. a.D. Mag.a Terezija stoisits, Volks-
anwältin a.D.; Ü Dr. Peter Tischler, SenPräs OLG 
Ibk i.R.; Ü Univ.-Prof. Dr. Hans Tretter, Ludwig-
Boltzmann-Instit. f. Menschenrechte Ü Univ.-
Lekt. Mag. Johannes Wahala, Österr. Ges. für 
Sexualforschung; Ü Univ.-Prof. Dr. Ewald Wie-
derin, Inst. f. Verf.- u. Verwaltungsrecht, Univ. 
Salzburg Ü Dr. Mia Wittmann-Tiwald, Co-Vorsitz-
ende FG Grundrechte der Richtervereinigung
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